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Fördermöglichkeiten für Ihren individuellen Bildungsweg!

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

Deutschland ist ein zentrales und lebendiges Wirtschaftszentrum im Herzen Europas, das kreativen und 
engagierten Menschen viele berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet. 
Der globale Wettbewerb stellt immer dynamischere Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen, wodurch 
das lebenslange Lernen zur Erhaltung der beruflichen Qualifikationen zunehmend in den Mittelpunkt der 
Bildungspolitik rückt.

In diesem Sinne lautet unser Wahlslogan „Menschen für Bildung begeistern“. Unsere Weiterbildungs-
angebote ermöglichen seit der Gründung der SBA in 2001 den beruflichen Aufstieg und die persönliche 
Weiterentwicklung durch berufsintegrierte Studiengänge und ausgewählte Lehrgänge.

Um Ihr individuelles Weiterbildungs- und Karrierevorhaben zu unterstützen, bieten wir Ihnen mit dieser 
Broschüre einen Überblick über gängige Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung. Unsere qualifizier-
ten MitarbeiterInnen erörtern in einem persönlichen Gespräch gerne Ihre Weiterbildungsziele, Ihre 
Berufsqualifikationen und stellen Ihnen passende Lehrgänge sowie entsprechende Fördermöglichkeiten 
zusammen. 

Wir freuen uns auf Sie!
 

    

Prof. Dr. Peter Dohm

Direktor der SBA | Management School der Steinbeis-Hochschule 

Vorwort



Übersicht

• Aufstiegsstipendium

• Weiterbildungsstipendium

• Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) 

• Steuerliche Vorteile

• KFW-Kredit

• Weitere Förderungsmöglichkeiten/Stipendien für Weiterbildung und Studium

         

Die Angaben erheben aufgrund häufiger 
Gesetzesanpassungen keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit. Stand: Mai 2020. 
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Aufstiegsstipendium 
Studieren mit Berufserfahrung
SBB – Stiftung Begabtenförderung  
Berufliche Bildung

Sie zeichnen sich durch besondere Leistungen im Ausbildungs- oder Berufsleben aus? 
Dann profitieren Sie von der Förderung der Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung (SBB) und ver-
wirklichen Sie Ihren nächsten Karriereschritt durch ein Studium an der SBA.

Die Voraussetzungen:

ü   Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Aufstiegsfortbildung
ü   Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren (nach Abschluss der Ausbildung und vor Beginn eines 

Studiums) zum Zeitpunkt der Online-Bewerbung
ü  Einen Nachweis über die besondere Leistungsfähigkeit in Ausbildung und Beruf, u. a. durch die 

Note der Berufsabschlussprüfung oder durch die besonders erfolgreiche Teilnahme an einem über-
regionalen Leistungswettbewerb oder durch einen begründeten Vorschlag des Arbeitgebers

ü   Noch kein Hochschulabschluss. Für bereits Studierende gilt: Eine Bewerbung ist bis zur Beendigung 
des zweiten Studiensemesters möglich

Attraktive Leistungen:

ü    Das Aufstiegsstipendium fördert ein akademisches Erststudium in Vollzeit oder berufsbegleitend 
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule

ü    Für Studierende im Vollzeitstudium beträgt das Stipendium monatlich 853 Euro plus 80 Euro 
Büchergeld.  Zusätzlich wird eine Betreuungspauschale für Kinder unter 14 Jahren gewährt

ü    Studierende in einem berufsbegleitenden Studiengang können jährlich 2.700 Euro für 
Maßnahmekosten erhalten

ü   Die Förderung erfolgt als Pauschale und damit einkommensunabhängig

Das Auswahlverfahren:
I. Onlinebewerbung
II. Kompetenz-Check
III. Auswahlgespräch

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung gGmbH (SBB)
Menuhinstraße 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228 62931-51
Fax: 0228 62931-11
www.aufstiegsstipendium.de, aufstieg@sbb-stipendien.de



Weiterbildungsstipendium 
Durchstarten für Berufseinsteiger   
SBB – Stiftung Begabtenförderung  
berufliche Bildung

Wollen Sie sich weiterbilden und Ihre berufliche Karriere auf das nächste Level bringen?
Dann ist vielleicht das Weiterbildungsstipendium der SBB etwas für Sie!

Ziel des vom BMBF finanzierten Förderprogrammes ist die Talentförderung in den ersten Jahren nach der 
Berufsausbildung. Das Programm ermutigt junge Fachkräfte, nach der erfolgreichen Erstausbildung die 
Grundlagen für einen Aufstieg durch Bildung zu legen.

Die Voraussetzungen:

ü      Antragsberechtig sind qualifizierte Absolventinnen und Absolventen einer dualen Berufs-
ausbildung, die bei Aufnahme in die Förderung jünger als 25 Jahre sind (durch Berücksichtigung 
von Anrechnungszeiten können bis zu drei Jahre hinzugerechnet werden) oder qualifi-
zierte Absolventinnen und Absolventen der bundesgesetzlich geregelten Fachberufe im  
Gesundheitswesen.

ü   Die Qualifizierung wird nachgewiesen durch das Ergebnis der Berufsabschlussprüfung mit 
mindestens 87 Punkten oder besser als „gut“ (bei mehreren Prüfungsteilen Durchschnittsnote 
1,9 oder besser), durch besonders erfolgreiche Teilnahme an einem überregionalen berufli-
chen Leistungswettbewerb oder durch einen begründeten Vorschlag eines Betriebes oder der 
Berufsschule.

Attraktive Leistungen:

ü    Innerhalb Ihres Förderzeitraums können Zuschüsse von insgesamt 8.100 Euro für beliebig viele för-
derfähige Weiterbildungen beantragt werden.

ü   Die Stipendiatin/der Stipendiat trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent der förderfähigen 
 Kosten pro Maßnahme.

Das Auswahlverfahren:
Vor Ort wird das Programm von den Stellen durchgeführt, die für die Berufsausbildung zuständig sind, 
in der Regel von den Kammern. Sie übernehmen die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
Ihre Beratung und Förderung im Einzelfall; sie entscheiden nach Maßgabe der Förderrichtlinien über die 
Förderfähigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen, berechnen die förderfähigen Maßnahmekosten und 
zahlen der Förderbetrag aus. Für die Gesundheitsfachberufe führt die Stiftung Begabtenförderung berufli-
che Bildung (SBB) das Programm selbst durch.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung gGmbH 
(SBB) | Menuhinstraße 6 | 53113 Bonn | Tel.: 0228 62931-0 | Fax: 0228 62931-40

www.weiterbildungsstipendium.de | info@sbb-stipendien.de



BaföG
Berufsausbildungsförderungsgesetz

„Das BAföG ermöglicht es Jugendlichen und jungen Erwachsenen, eine ihrer Eignung und Neigung 
entsprechende Ausbildung zu absolvieren – auch wenn die Eltern diese Ausbildung nicht finanzieren 
können.”

Sie suchen eine Förderung für Ihre Ausbildung oder Ihren berufsbildenden Karriereweg, unabhängig von ihren 
sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen? Dann bietet Ihnen das Berufsausbildungsförderungsgesetz 
(BaföG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Lösung.

Gefördert werden Besuche von Höheren Fachschulen/Akademien oder Hochschulen:

ü   Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen erhalten die Förderung  
grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Staatsdarlehen

ü   Die Bedarfssätze richten sich nach den persönlichen Förderungsvoraussetzungen von 474 bis 853 
Euro 

ü   Auszubildende an Akademien und Höheren Fachschulen werden für die Dauer der nach der jeweil-
igen Ausbildungs- und Prüfungsordnung vorgesehenen Ausbildungszeit gefördert

ü  Auszubildende an Hochschulen werden grundsätzlich bis zum Erreichen der Förderungshöchstdauer 
 gefördert. Die Förderungshöchstdauer richtet sich nach der gewählten Fachrichtung und ergibt sich 
 aus der jeweiligen Regelstudienzeit, die in der Studien- und Prüfungsordnung festgelegt ist
ü  Gefördert werden kann, wer zu Beginn des Ausbildungsabschnitts das 30., bei Masterstudiengängen 
 das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Hierbei existieren zahlreiche Ausnahmeregelungen
X Betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungen – so genannte Ausbildungen im dualen System – 
 können nach dem BAföG nicht gefördert werden; dies gilt auch für den Besuch der Berufsschule.

Mehr Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen: Dafür steht das BAföG seit 45 Jahren. Für Studierende 
an Hochschulen, Akademien und Höheren Fachschulen liegt der BAföG-Höchstsatz seit Wintersemester 
2019/2020 bei 861 Euro. Finden Sie heraus, ob die Förderung für Sie in Frage kommt. Den Antrag können 
Sie auch online stellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 11055 Berlin 
BAföG-Hotline: 0800 2236341, www.bafög.de

oder 

SBA | Max-Roth-Straße 16, 76571 Gaggenau
Tel.: 07225 68698-0, info@shb-sba.de, www.steinbeis-academy.de



Steuervorteile 
 – der Staat fördert Ihre Weiterbildung

Profitieren Sie durch die steuerliche Absetzbarkeit von Weiterbildungen.

Verfolgen Sie das Ziel, im Anschluss an Ihre Ausbildung oder Ihren Schulabschluss ein Studium zu beginnen 
oder möchten Sie Ihr Fachwissen und Ihre Kompetenzen durch eine Bildungsmaßnahme erweitern, um den 
ganz persönlichen beruflichen Aufstieg zu verwirklichen?

Nutzen Sie die Möglichkeiten von Werbungskosten oder Sonderausgaben in Ihrer Steuererklärung und 
machen Sie folgende Kosten steuerlich geltend:
ü  Studiengebühren
ü  Seminargebühren
ü  Prüfungsgebühren
ü  Fachliteratur und Arbeitsmaterial (wie z. B. Computer, Software etc.)
ü  Fahrtkosten zu den Seminaren 
ü  Übernachtungs- und Verpflegungskosten im Rahmen eines Seminares

Attraktive steuerliche Vorteile:

ü   Werbungskosten: Weiterbildungsmaßnahmen können Sie generell bis zu einem pauschalen Betrag 
von 1.000 Euro pro Jahr als Werbungskosten absetzen

ü   Zum Beispiel als Studierender oder Studierende in unseren Masterstudiengängen können Sie 
das Studienentgelt sowie weitere Ausgaben (z. B. Übernachtungskosten für die Seminare, 
Arbeitsmittel, Fachliteratur) als Werbungskosten für das Zweitstudium vollständig absetzen. Haben 
Sie als Studierender oder Studierende in unseren Bachelorstudiengängen vor dem Studium eine 
Berufsausbildung abgeschlossen, gilt seit 2009 ebenfalls die obige Regelung für Werbungskosten

ü   Sonderausgaben: Wenn Sie direkt nach dem Schulabschluss Ihr Bachelorstudium an der SBA  
aufgenommen haben, zählen die Ausgaben für das Studium zu den Ausbildungskosten, die bis zu 
einer Höhe von 6.000 Euro jährlich steuerlich abzugsfähig sind

ü  Sämtliche Ausgaben für berufliche Bildung (auch Umschulungen) sind nach Grundsatzurteilen 
 des Bundesfinanzhofes steuerlich absetzbar (Aktenzeichen: BFH 2002 VI R 137/01 und BFH 2002 VI 
 R 120/01). Dazu gehören i. d. R. Lehrgangsgebühr, Fachliteratur, Arbeitsmittel, Verpflegungspauschale 
 bzw. Verpflegungsmehraufwendungen, Fahrtkosten (mit eigenem Auto 30 Cent pro km) und sogar 
 Miete, Strom und Reinigung des Arbeitszimmers bis zu 1.250 Euro, in dem Schulungen vor- und 
 nachbereitet werden.

Verbindliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Steuerberater oder beim zuständigen Finanzamt.



KFW
Kreditanstalt für Wiederaufbau  
& Bankenkredite

Um die Entscheidung für ein Studium zu erleichtern und finanziell zu ermöglichen, bieten einige Banken 
Studierenden die Möglichkeit, einen sogenannten Studienkredit zu besonders günstigen Konditionen 
aufzunehmen. 

Die Steinbeis-Hochschule ist in diesem Zusammenhang in die Liste der förderfähigen Hochschulen für 
Studienkredite aufgenommen.
 ü   Der KfW-Studienkredit richtet sich an Antragssteller zwischen 18 und 44 Jahren und wird einkom-

mens- und vermögensunabhängig vergeben
ü  Die Förderung kann für maximal 14 Semester beantragt werden
ü   Gefördert werden können Studierende in grundständigen Studiengängen ebenso wie in postgrad-

ualen Studienprogrammen in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend
ü  Der KfW-Studienkredit ist mit BAfög und mit dem Bildungskredit kombinierbar
ü  Flexible monatliche Auszahlungsbeträge zwischen 100 und 650 Euro sind möglich

Das Wichtigste in Kürze:
• Niedriger effektiver Jahreszins  

Ab sofort können Studierende in Deutschland den KfW-Studienkredit vorübergehend zum Zinssatz von 0 % erhalten. 
Der neue Zinssatz gilt bis zum 31.03.2021 für alle Auszahlungen aus dem Kredit. Die Zinsen übernimmt in dieser Zeit das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Ab dem 01.04.2021 gilt der reguläre Zinssatz, der jeweils für 6 
Monate festgelegt wird.

• Förderung von Erst- und Zweitstudium, postgradualen Studien sowie Promotion
• Finanzierung ohne Sicherheiten und unabhängig vom Einkommen
• Flexible monatliche Auszahlungsbeträge zwischen 100 und 650 Euro
• Flexible und moderate Tilgung

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 0800 5399003
(kostenfreie Servicenummer)
www.kfw.de

oder 

SBA | Management School 
Max-Roth-Straße 16, 76571 Gaggenau
Tel.: +49 7225 68698-0 
info@shb-sba.de 
www.steinbeis-academy.de
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Eine weitere Fördermöglichkeit bieten politische, spezialisierte und viele weitere Stiftungen.
Informationen und Suchoptionen finden Sie auf der Webseite des 

Bundesverbandes deutscher Stiftungen

oder dem

Stipendienlotsten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

ü  Stipendien speziell für die Pflege (Fortbildung und Studium) gibt es auch bei der B.Braun-Stiftung 
 sowei bei Veyo Care
ü   Eine Förderung ist auch durch das Arbeitsamt möglich (bei Arbeitslosigkeit oder konkreter 

Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, in Einzelfällen auch als Rehabilitationsmaßnahme)
ü  Förderung durch die Berufsgenossenschaft (bei betrieblich bedingten Unfällen)

www.stiftungen.org | www.stipendienlotse.de

Die SBA | Management School fördert Ihren persönlichen Karriereweg, auch wenn Sie unter keine der auf-
geführten Fördermaßnahmen fallen, da uns Ihre Bildung und Ihr Karrieresprung am Herzen liegen.

Wir gewähren Nachlass auf Fachseminare und Zertifikatslehrgänge für folgende Gruppen:

ü  10 % für Arbeitslose
ü  10 % für Rentner
ü   10 % im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) tätige Personen  

und für Bundeswehrangehörige
ü   Besondere Preisangebote für Alumni, Studierende und MitarbeiterInnen der SBA und der  

Steinbeis-Hochschule 
ü  10-20 % auf ausgewählte Seminare im Rahmen von Newsletter- oder Werbemaßnahmen

(Nachlässe und Vergünstigungen sind nicht kombinierbar und enthalten keine Gültigkeit für Studiengänge)

Desweiteren bietet die SBA die Möglichkeit, das monatliche Studienentgelt von Bachelorstudiengängen in 
48 Monatsraten und Masterstudiengängen in 36 Monatsraten zu begleichen, um die monatliche Belastung 
zu reduzieren. (Alle Bedigungen und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.)

Bei weiterführenden Fragen zu den Angebotspreisen und der Verwendbarkeit von entsprechenden 
Nachlässen, schreibe Sie uns oder informieren Sie sich direkt per Telefon. 

SBA | Management School, Max-Roth-Straße 16, 76571 Gaggenau
Tel.: +49 7225 68698-0, info@shb-sba.de

www.steinbeis-academy.de

Weitere Förderungsmöglichkeiten
Stipendien für Weiterbildung und Studium


